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Ausschreibung zum 

5. -OBERLAND-CUP 2012 
 

des 1. Ostsächsische Fußballschule „Kickfixx“ e.V. 
 
 
 
A – Turnierinformationen  
 
Der ENSO-OBERLAND-CUP wird zu Pfingsten 2012 zum fünften Mal ausgetragen. Wieder 
dabei sein werden die D-Junioren, sodass alle Kleinfeld-Altersklassen bei insgesamt vier 
Turnieren am Start sind. Vorjahressieger ist der FC Oberlausitz Neugersdorf. Wir bitten alle 
Mannschaften, zur Identifikation mit ihrem Verein und für das Mannschaftsfoto, eine 
Vereinsfahne o. ä. mitzubringen. 
 
 
Veranstalter:  1. Ostsächsische Fußballschule e.V. 

                        & 
SpVgg Ebersbach e.V. 
 

 
Turniertage:  25.05.2012 D-Junioren 16:00 Uhr bis 21:00 Uhr 
 

27.05.2012 F-Junioren 09:00 Uhr bis 14:00 Uhr 
 
27.05.2012 E-Junioren 16:00 Uhr bis 21:00 Uhr   

 
   28.05.2012 G-Junioren 10:00 Uhr bis 15:00 Uhr   
 
 
Altersklassen: D-Junioren – Stichtag 01.01.1999 und jünger (bei Mädchen 

01.01.1998 und jünger) 
 

E-Junioren - Stichtag 01.01.2001 und jünger (bei Mädchen 
01.01.2000 und jünger) 

 
F-Junioren – Stichtag 01.01.2003 und jünger (bei Mädchen 
01.01.2002 und jünger) 
 
G-Junioren – Stichtag: 01.01.2005 und jünger (für Mädchen und 
Jungen!) 
 

 
Spielort:  „Sportplatz Am Schlechteberg“, Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße 20,  
   02730 Ebersbach 
 
Teilnehmer: Eingeladen werden insgesamt 30 Vereine, gespielt wird mit jeweils bis 

zu 18 Teams. Die Auswahl erfolgt in der Reihenfolge der Anmeldung. 
Die einzelnen Gruppen werden vorher öffentlich ausgelost; Ort und 
Datum werden vorher auf unserer Homepage bekannt gegeben. 
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Spielmodus: In der Vorrunde im System „Jeder gegen Jeden“ in mehreren Gruppen. 
In der Endrunde im System „Jeder gegen Jeden“ in Platzierungs- und 
Finalrunden, wobei die erzielten Tore gegen das sich aus der gleichen 
Gruppe qualifizierende Team mitgenommen werden und nicht noch 
einmal gegeneinander gespielt wird. Die jeweiligen Gruppenstärken 
und die Qualifizierung für die Endrunde ergeben sich in Abhängigkeit 
von der Anzahl der Teilnehmer. 

 
Spielwertung: Sowohl in der Vorrunde als auch in der Endrunde entscheiden allein 

die Anzahl der geschossenen Tore. Sollten diese gleich sein, zählt 
das Spiel gegeneinander, danach die Tordifferenz. Darüber hinaus 
erfolgt ein Neunmeterschießen mit drei Schützen jedes Teams. 

 
Spielfeld:  3 Spielfelder, Kunstrasen, ca. 30 x 45 Meter 
 
Spielstärke:  1 Torwart und 5 Feldspieler, maximal 6 Wechselspieler 
 
Spielzeit:  Je nach Teilnehmerzahl zwischen 8 und 12 Minuten ohne Wechsel. 
 
Startgebühr: Die Startgebühr beträgt pro teilnehmenden Team 25,00 EUR. 
 
Versorgung: Es steht ein reichhaltiges Verpflegungsangebot zu kleinen Preisen be-

reit. 
 
Ehrungen: Der Sieger des 5. ENSO-OBERLAND-CUP 2012 erhält einen 

Wanderpokal, wobei alle vier Turniere in die Gesamtwertung ein-
gehen. Darüber hinaus erhalten die Erst- bis Drittplazierten jedes 
Turniers Medaillen. Alle teilnehmenden Teams erhalten eine Urkunde 
mit Erinnerungsfoto. Die Besten Spieler, Besten Torschützen und 
Besten Torhüter jedes Turniers erhalten besondere Auszeichnungen.  

 
Anmeldeverfahren: Die Anmeldung ist bis spätestens zum 15.01.2012 schriftlich per Fax, 

E-Mail oder auf dem Postweg an den 1. Ostsächsische Fußballschule 
„Kickfixx“ e.V. zu richten. Sie gilt nur dann als erfolgt, wenn gleichzeitig 
die Startgebühr in Höhe von 25,00 EUR pro teilnehmendem Team bis 
zum 15.01.2012 auf das Vereinskonto des 1. Ostsächsische Fußball-
schule „Kickfixx“ e. V. überwiesen wird. Anschließend werden die 
Turniere durch uns zusammengestellt und den Vereinen die Teilnahme 
sowie der Eingang der Startgebühr bestätigt. 

 
Anreise/Ablauf: Um einen ordnungsgemäßen Turnierablauf zu gewährleisten, ist eine 

Anreise aller Teams am Freitag und Sonntag bis spätestens 15:00 Uhr 
sowie am Sonntag bis spätestens 08:00 Uhr und am Montag bis 
spätestens 09:00 Uhr erforderlich. Bis 15:15 Uhr (Freitag und 
Sonntag), 08:15 Uhr (Sonntag) bzw. 09:15 Uhr (Montag) sind die aus-
gefüllte Spielerliste einschließlich Spielerpässe bei der Turnierleitung 
abzugeben. Um 15:30 Uhr (Freitag und Sonntag), 08:30 Uhr (Sonntag) 
bzw. 09:30 Uhr (Montag) findet die Mannschaftsleiterbesprechung bei 
der Turnierleitung statt. Die offizielle Turniereröffnung beginnt um 
15:45 Uhr (Freitag und Sonntag), 08:45 Uhr (Sonntag) bzw. 09:45 Uhr 
(Montag).  
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Rahmenprogramm: Auch außerhalb des Spielfeldes wird für Unterhaltung gesorgt sein. 
Neben der bewährten Tombola mit vielen attraktiven Preisen werden 
Wettbewerbe im Torwandschießen und Jonglieren angeboten. 
Außerdem werden die ENSO-Hüpfburg und das ENSO-Spielmobil 
sowie viele weitere kleine Überraschungen zur Verfügung stehen. 
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B – Turnierregeln 
 

1. Die Turniere werden grundsätzlich nach den Regeln des Deutschen Fußballbundes und 
des Sächsischen Fußballverbandes ausgetragen, sofern nicht in dieser Ausschreibung ab-
weichende Regelungen getroffen werden. 
 
2. Für die Turniere sind alle Kinder spielberechtigt, die sich am Turniertag mit einem 
gültigen Spielerpass des Sächsischen Fußballverbandes ausweisen können und bis 
zum festgelegten Stichtag der jeweiligen Altersklasse geboren sind. Der Mannschafts-
leiter eines jeden Teams hat die Spielerliste für sein Team mit allen eventuell zum Einsatz 
kommenden Spielern sowie einschließlich aller Spielerpässe bis spätestens 15:15 Uhr bzw. 
08:15 Uhr bei der Turnierleitung abzugeben. Nachmeldungen nach dem ersten Spiel sind 
nicht mehr möglich. 
 
3. Alle Turnierspiele werden von ausgebildeten Schiedsrichtern geleitet. Die Entscheidungen 
des Schiedsrichters sind verbindlich. Wenn der Schiedsrichter vor Spielbeginn wegen ähn-
licher Farbe der Trikots auf einen Wechsel der Trikots besteht, muss die erstgenannte 
Mannschaft Leibchen überziehen. Der Schiedsrichter kann als persönliche Strafe bei grob 
unsportlichem Verhalten eine Zweiminutenstrafe gegen einen Spieler aussprechen. Einer der 
Schiedsrichter pfeift die Spiele zentral für alle Spielfelder an; der Abpfiff erfolgt von jedem 
Schiedsrichter selbständig nur für sein Spielfeld. 
 
4. Es gibt keine Einwürfe, der Ball wird aus dem Seitenaus durch Eindribbeln ins Spiel 
gebracht. Es erfolgt keine Unterscheidung zwischen Torwartabschlag, Torwartabstoß 
und Torwartabwurf, der Torwart kann sich in den Altersklassen der G- und F-Junioren 
frei entscheiden; in den Altersklassen der E- und D-Junioren darf der Ball nach 
Verlassen des Spielfeldes ausschließlich durch Abwurf mit der Hand wieder ins Spiel 
gebracht werden. Eine Beschränkung des Torwart-abschlages-, abstoßes- bzw. 
abwurfes bis zur Höhe der Mittellinie findet nicht statt. Tore können auch hinter der 
Mittellinie erzielt werden. Unabsichtliche Handspiele werden nicht geahndet. Alle 
Freistöße können direkt ausgeführt werden. In Bezug auf Körpereinsätze wird das 
Spiel großzügig laufen gelassen, lediglich grobe Fouls werden abgepfiffen. 
 
5. Die erstgenannte Mannschaft eines jeden Spieles hat Anstoß und spielt auf der dem 
Sportlerheim zugewandten Spielhälfte. Das Auswechseln der Spieler darf nur im Bereich der 
Auswechselbänke erfolgen. „Fliegender Wechsel“ und Wiedereintritt sind gestattet. Pro 
Team sind maximal 12 Spieler spielberechtigt. 
 
6. Sollte eine Mannschaft ohne wichtigen Grund nicht rechtzeitig oder gar nicht zu einem 
Turnierspiel antreten, wird das Spiel für die betreffende Mannschaft mit 0:3 Toren gewertet. 
Wird das Spiel durch Verschulden einer der beiden beteiligten Vereine abgebrochen, so 
erhält die Mannschaft des schuldigen Vereines keine Tore aus dem Spiel. Dem Gegner wird 
das Spiel mit 3:0 Toren angerechnet, sofern er bis zum Spielabbruch nicht bereits mehr Tore 
erzielt hat, welche dann statt der 3 Tore zu berücksichtigen wären. Wird das Spiel durch Ver-
schulden beider beteiligten Vereine abgebrochen, so erhalten beide Mannschaften keine 
Tore zugesprochen. 
 
7. Einspielbälle bringt jeder Verein selbst mit, Spielbälle stellt der Veranstalter. 
 
8. Das Tragen von Schienbeinschonern ist laut Sächsischem Fußballverband Pflicht. 
 
9. Über die nicht in den Turnierregeln vorgesehenen Ereignisse entscheidet die Turnierlei-
tung. 
 
10. Der Veranstalter haftet nicht für Sachbeschädigungen bzw. das Abhandenkommen von 
Besitztümern der Teilnehmer. 
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C - Turnierbestimmungen 
 
Die Teilnahme am 5. ENSO-OBERLAND-CUP 2012 setzt voraus, dass die teilnehmenden 
Vereine die Turnierbestimmungen zur Kenntnis genommen und akzeptiert haben.  
 
1. Es sind ausschließlich die Vereine teilnahmeberechtigt, die durch die Veranstalter auf-
grund ihrer geografischen Lage im Oberlausitzer Bergland (Oberland) ausgewählt und ange-
schrieben wurden. Dabei ist die Vergabe von Wildcards nach Ermessen des Veranstalters 
möglich. Es besteht für die Veranstalter keine Pflicht, einen nicht ausgewählten Verein 
nachträglich aufzunehmen. Unabhängig davon besteht für keinen Verein ein Anspruch auf 
Teilnahme, hierüber entscheidet allein der Veranstalter.  
 
2. Jede Mannschaft muss durch eine volljährige Person begleitet werden, die ihrerseits Mit-
glied im teilnehmenden Verein ist. Diese Person (Trainer, Mannschaftsleiter, etc.) trifft die 
Aufsichtspflicht für die minderjährigen Spieler seiner Mannschaft. Weder die Veranstalter 
noch Dritte, derer sich die Veranstalter bedienen, übernehmen selbst eine Aufsichtspflicht. 
 
3. Die Veranstalter behalten sich das Recht vor, selbst oder durch Dritte, derer sie sich 
bedienen, einen teilnehmenden Verein, eine Mannschaft bzw. deren Verantwortlichen oder 
einen einzelnen Spieler aus wichtigem Grund, insbesondere wegen Störung des Turniers 
oder Missachtung der Turnierregeln, vom jeweiligen Turnier auszuschließen. 
 
4. Die Veranstalter behalten sich das Recht vor, den Ablauf der Turniere auch kurzfristig zu 
ändern, wenn dies aus organisatorischen Gründen erforderlich ist. Die Veranstalter werden 
sich dabei um eine Abstimmung mit den von einer Änderung betroffenen Vereinen oder ihren 
Mannschaften bemühen. 
 
5. Die Veranstalter sowie Dritte, derer sich die Veranstalter bedienen, haften dem Verein, der 
Mannschaft bzw. deren Verantwortlichen oder einem Spieler gegenüber nur im Falle grober 
Fahrlässigkeit oder Vorsätzlichkeit und nur dann sofern diese zu einem Schaden führt. 
Weder Veranstalter noch Dritte, derer sich die Veranstalter bedienen, haften im Falle leichter 
Fahrlässigkeit, außer diese bezieht sich auf Verhaltensweisen, deren Verletzung in typischer 
Weise eine Gefährdung von Leben, Körper oder Gesundheit eines Spielers herbeiführen 
kann. 
 
6. Jeder Verein ist selbst für sein Eigentum bzw. das seiner Spieler verantwortlich. Die 
Veranstalter sowie Dritte, derer sich die Veranstalter bedienen, haften nicht für Diebstahl, 
Verlust oder sonstiges Abhandenkommen von Wertgegenständen. 
 
7. Jeder teilnehmende Verein bzw. deren Verantwortliche und Spieler verpflichten sich, alle 
Anlagen auf dem Sportplatzgelände pfleglich zu behandeln und vor Schaden zu bewahren. 
Alle Teilnehmer werden zu einem sparsamen Umgang mit Strom, Wasser und Heizung an-
gehalten. 
 
8. Alle Teilnehmer werden besonders auf die Einhaltung der Parkordnung hingewiesen. 
 
9. Jeder teilnehmende Verein bzw. deren Verantwortliche und Spieler verpflichten sich, allen 
Weisungen des Veranstalters und Dritter, deren sich die Veranstalter bedienen, Folge zu 
leisten. 
 
10. Mit der Anmeldung bzw. Überweisung der Startgebühr gelten diese Turnierbestim-
mungen als anerkannt. 

 
Oppach am 01.12.2011 

 

 


